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A n fra ß e be,a R't W or t u D g 

Bezugnehmend auf eine Anfra,e der Abg. W ein d 1 und, Genossen, 
I . 

betreffend die Besteuerung von Ents~hädigungabeträgen, die von Besatzungs-
mächte~ an gesohädigte Land. und Forstwirte ~ur 'uasahlung gelangen, 
teilt Bundesminieter für Finansen nr. X a a 1 t z mit, dass Bnt
sehädigunren an I"and- und Foratwirteder linkornmen- und Umsatzsteuer 
Ullterliegen, Wenn es sich um Bntso~di6ungeJl für Erträgnisse des Kultur

bodens oder um P~chtzinse handelt, Ent.chid1gu~~n di1lr Besatz~ngsmäohte,' 
soweit sie für den Verkauf von land- und forstwirtachaftlichen Kultur. 
boden gez~lt, werden, sind weder einkommensteuer- noch umsatzsteuer
pflichtig. 

Wenn daher Land- und Forstwirte, heilst 8a in der Anfragebeantwor-
I 

tung weiter, auf Grund von steuerrechtliohen BeetimmuDgen tUr Entschä. 
digungen der ersten Art zurEinkommen-oder Umsatzsteuer herange~ogen 
werden, k~nnen mangels ges~tzlicher Ha~dhabe ~nweisu~en an die Finanz. 
ämter, diese Entschädigungabeträge steuerfrei zu behandeln, nicht e~ 
gehen. Soweit es sioh um Entschädigungen der .weiten Art handelt, sind 
Anweisungen entbehrlich, weii di~eeint8ohi4isuagen ohneh1nw~dcr der 

. , 

Einkommon- noch der Umsatzsteuer unterliegen. 
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